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Sachverhalt und Antrage 

I. 	Auf die europaische Teilanmeldung Nr. 86 104 461.8 

(Stammanrneldung Nr. 84 107 594.8), die am 29. Juni 1984 

unter Inanspruchnabine der Prioritt des deutschen 

Gebrauchsmusters DE-U--83 25 206 vom 2. September 1983 

angemeldet worden war, wurde mit Wirkung vom 8. Juni 1988 

das europaische Patent Nr. 0 196 658 erteilt. 

Anspruch 1 des erteilten Patents lautet: 

01. Verbindungselernent für zwei Maschinen- oder Bauteile, 

wie Pa1-Dehngewindebo1zen, mit einem Schaft (20) der an 

seinem einen Ende mit einem Antrieb (21) versehen ist und 

der benachbart zu seinem Antrieb (21) ein erstes 

Befestigungsgewinde (223) und an seinem anderen Ende em 

zweites Befescigungsgewinde (23) aufweist, das als Fest-

sitzgewinde ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, da1, 

der Schaft (20) zwischen den beiden Befestigungsgewinden 

(23, 233) einen Schaftabschnitt (22) mit einer Anzahl von 

parallel zueinander verlaufenden konzentrischen PaE-

Dehnringen (220) aufweist, deren AuJendurchxnesser uin 0,1 

bis 0,5 mm nach der Formel 

d. 	>d 
ririge 

groIer als der Auiendurcbmesser der beiden Befestigungs-

gewinde (23, 233) ist und die einen Spannungsquerschnit t 

in dem Kerbgrund der Pafnuten (221) zwischen zwei 

konzenrischen Pa-Dehnringen (220) 
(Akonz.Ringe )e 

aufweisen, der dem Spannungsquersch iitt (As) (13a) des 

BefestigungsgewifldeS (23, 233) nach der Formel 

As = Ak nz Ringe  

entsprichc, wobei der Kerbgrund durch einen Radius 

bestimmt ist, der das Zwei- bis Dreifachen des Kernradius 
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des •Befescigungsgewindes (23, 233) betragt, oder durch 

zwei Radien bestirrunt ist, die jeweils dern Zwei- bis 

Dreifachen des Kernradius des Befestigungsgewindes (23, 

233) entsprechen, und dag die Kamiribreite der 

konzentrischen Pa-Dehnringe (220) annãhernd der 

Flankenbreite der Vorforrn der Pal,-Dehnringe (220) zur 

Erzielung einer angemessenen GrOfe der spielfreien 

Anlageflache zwischen dern Pa-Dehnschraubenbo1zen und der 

Pa-Bohrung in den Maschinen- oder Bauteilen entspricht". 

II. 	Gegen das erteilte Patent hat die damalige Einsprechende, 

die Ihren Einspruch im Beschwerdeverfahren mit Schreiben 

von 17. Juni 1993 zurQckgezogen hat, Einsprucheingelegt 

und beantragt das Patent zu widerrufen, da dessen 

Gegenstand nach den Artikein 52 bis 57 EPU nicht 

patentfahig sei (Einspruchsgrund gemAZ Artikel 100 (a) 

EPU). 

un Einspruchsverfahren wurde insbesondere auf folgende 

Dokurnente verwiesen: 

Dl: FR-A-2 151 543 (inhaitlich gleich mit 

DE-A-2 143 784) 

 IT-A- 	414 026 

 W. Benz: 	"Hochwertige Schrauben und Schrauben- 

verbindungen im Motorenbau', Sonderdruck aus 

"Konstruktion", 7. 	Jahrgang 	(1955), 	Heft 5, 

Seiten 175 bis 179 

 DE-A-2 233 560 

 DE-U-83 25 206 (Priorittsanme1dung) 

 DE-A-2 102 910 

III. Mit Entscheidung in der rnündlichen Verhandlung vom 

S. November 1990, in schriftlich begrundeter Form zur 

Post gegeben am 28. November 1990, hat die 

Einspruchsabteilung das Patent widerruf en. 

2115.D 	 . . .1.. - 



3 - 	 T 0961/90 

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dai!, wegen 

fehiender Identitãt der Erfindungen nach dern ange-

fochtenen Patent und der Priorittsanrne1dung die 

beanspruchte Prioritt nicht anerkannt werden kOnne und 

daher die D5 als Stand der Technik gelten rnQsse. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents beruhe 

nicht auf einer erfinderischeri Tàtigkeit, denn bei 

Anwendung der bekannten Lehre nach der D3 zur Erreichung 

eines G1eicbznafes der Dehnung von Gewindeteil und 

Debnteil bei dem Pai-Dehngewindebo1zen nach der D5 

gelange der Facbxnann ohne weiteres zuxn beanspruchten 

Gegenstand. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerjn 

(Patentinhaberin) am 20. Dezernber 1990 unter gleich-

zeitiger Zahiung der BeschwerdegebQhr Beschwerde 

eingelegt. Die Beschwerdebegrundung wurde am 7. März 1991 

eingereicht. 

Nachdern die KaIrner in ihrern Bescheid vom 6. Oktober 1992 

Bedenken bezüglich des beanspruchten Prioritäcsrechts aus 

der Erstanrneldung zu D5 geuiert und der Prsjdent des 

EPA zwischenzeitlich gemag Artikel 112 (1) EPU zur 

Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung und wegen 

ihrer grundsatzlichen Bedeutung der Groen Beschwerde-

karnmer folgende Rechtsfrage vorgelegt hatte: 

"Kann einer europäischen Patentarimeldung eine VerOffent-

lichung irn Priorittsinterva11, deren technischer Inhalt 

mit dern des Priorittsdoku.ments Qbereinstirnmt, als Stand 

der Technik geaAg Artikel 54 (2) EPU entgegengehalten 

werden, wenn die Inanspruchnabxne der Prioritt nicht 

wirksam ist, weil die europische Arzne1dung Gegenstànde 

umfat, die nicht in der Erstarimeldung of fenbart waren?" 
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wurde das Verfahren mit Mitteilung vom 8. Juni 1993 

ausgesetzt. Dies geschah im Hinblick auf die grund-

s.tz1iche Bedeutung der Stellungnahine der GroIen 

Beschwerdekarnrner für die in der vorliegenden Beschwerde-

sache aufgeworfene Frage, ob die D5 als Stand der Technik 

in Sinne von Artikel 54 (2) EPU zu bewerten sei, wenn die 

beanspruchte Prioritt nicht anerkannt werden kann. 

VI. 	Nach der VerOffentlichung der Stellungnahrne G 3/93 der 

Grofen Beschwerdekarnrner wurde das Beschwerdeverfahren 

fortgesetzt. Die Karnmer hat in ihrer Mitteilung vorn 

17. Oktober 1994 zur Vorbereitung einer mQndlichen 

Verhandlung insbesondere auf die Bedeutung der Inter- 

pretation des sowohi un erteilten Anspruch 1 als auch in 

den ursprQnglichen Anmeldungsunterlagen für den 

Dehnbereich vérwendete Begriffes "Spannungsquerschnitt un 

Kerbgrund der Panuten" hingewiesen, und zwar unter 

Hinweis auf eine Entschéidung T 785/90 derselben Kammer 

(in anderer Besetzung), in der diese bereits auf die 

technische Bedeutung dieses Merkmals eingegangen und zu 

dem Ergebnis gelangt war, dag durch die Hinzufugung des 

Begriffes "im Kerbgrund" es für den Facbmann kiar sei, 

dai, der Kerbgrundquerschnitt, A.  h. der Kernquerschnitt 

des Dehnbereichs gemeint sei. 

Was die Frage betreffe, ob die beanspruchte Prioritàt 

anerkannt werden kOnne, sei nach der vorlaufigen Meinung 

der Kamrner, bei einer Interpretation des Merkrnals 

"Spannungsquerschnitt im Kerbgrund der Pafnuten" des 

Anspruchs 1 des angefochtenen Patents in Sinne der 

Entscheidung T 785/90, keine Identität der Erfindungen 

nach dem angefochtenen Patent und der Prioritatsarirneldung 

(D5) erkennbar. 

Bei Nichtanerkennung der Prioritt mQsse gem&g der 

Stellungnahrne G 3/93, Punkt 9 der Inhalt der D5 als Stand 

der Technik gelten. 
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Mit der Eingabe vom 5. Mai 1995 hat die Beschwerde-

führerin neue Hi1tsantrge I bis IV eingereicht. 

Es wurde am 7. Juni 1995 mUndlich verhandelt. 

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des 

Patents in der erteilten Fassung (Hauptantrag), 

hilfsweise nach einern der Hi1fsantrge I bis IV. 

Die Ausfuhrungen der Beschwerdeñihrerin zur StUtzung 

ihres Antrags, insofern diese noch relevant sind, lassen 

sich wie folgt zusainmenfassen: 

Prioritãt 

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs entspreche im 

wesentlichen dem Gegenstand des Priorittsdokuxnents (D5) 

Nur ein Merkrnal, demzufolge die Pa-Dehnringe einen 

Spannungsquerschnitt in dem Kerbgrund der Panuten 

zwischen je zwei konzentrischen Paf-Dehnringen aufweisen, 

der dem Spannungsquerschnitt der Eefestigungsgewinde 

entspricht, sei gegenuber dem erteilten Anspruch 

unterschiedlich, in dem die Kernquerschnitte dieser 

Abschnitte einander gleichgestellt worden seien. 

Die von der Karnmer vorgeriornmene Auslegung des Merkrnals 

"Spannungsquerschnitt in dem Kerbgrund der Pafnuten" 

dahingehend, dag hierunter der Kerbgrundquerschnitt, 

d. h. der Kernquerschnitt des Dehnbereichs zu verstehen 

sei, sei zutref fend. Folglich bestehe lediglich in bezug 

auf das in Rede stehende Merkmal "Spannungsquerschnitt 

der Befestigungsgewiflde" ein Unterschied gegenuber dem 

Inhalt der Priorittsanme1dung D5, in der auf den Kern-

querschnitt der Befestigungsgewinde Bezug genornmen werde. 

Im Sinne der sogenannten irineren Prioritat muie jedoch 

eine soiche Verbesserung bzw. Weiterentwicklung der 

2115 .D 



ul 

- 6 - 	 T 0961/90 

Erfindung unter Wahrung des priorittsanspruchs zulassig 

sein. Dem Erfinder solite es errnOglicht werden, Fortent- 

wicklungen in der Nachanmeldung zu beanspruchen, ohne das 

Prioritãtsrecht für den anfng1ichen Entwicklungsstafld zu 

verlieren. Lediglich die Einheit. der Erfindungen der Vor-

und Nachrneldung solle gewahrt bleiben wie dies in Artikel 

4 F der Pariser VerbandsQbereinkQnft (PVU) gefordert 

werde. Diese rnüsse im vorliegenden Fall als gegeben 

angesehen werden. Die Wirkung der beanspruchten Priorit&t 

reiche allerdings nur soweit, wie sich die prioritäts- 

begrundende Anmeldung mit der beanspruchten Nachanmeldung 

decke. Diesern übereinstimmenden Gegenstand kornrne somit 

eine Teilprioritt. im Sinne von Artikel 88 (2) EPU zu mit 

der Wirkung, daS die Voranmeldung D5 keinen Stand der 

Technik bilde, der bei der PrQfung der Patentwi:irdigkeit 

der Nachanrneldung zu.berucksichtigen sei. 

Erfinderische Ttigkeit 

Wenn davon ausgegangen werde, dais eine Teilpriorität 

nicht anerkannt werden kOnne und die D5 als Stand der 

Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPU zu berUck-

sichtigen sei, bleibe als Unterschied Ubrig, dag der 

Kernquerschnitt des Dehnungsteils des Boizens dem 

Spannungsquerschnitt der Befestigungsgewinde entspreche 

und nicht dessen Kernquerschnitt. 

In inodernen Pleuel-Fertigungsstrafen, wo der PaI-Dehn-

gewindeboizen gem&Z dem Streitpatent insbesondere 

Anwendung finde, würden die Pleuelstange und -deckel 

hOchstmOglich verspannt, d. h. es erfolge eine 

streckgrenzen- oder winkelgesteuerte Vorspannung nach 

einem sog. "Anziehfenster' im Spannungs-Dehnungsdiagralflrfl 

des Boizens, wobei eine mOglichst grof,e G1eicbmä1igkeits-

dehnung bei groIer elastischer Dehnung und hoher 

Zugfestigkeit im Sinne einer Optimierung erreicht werden 

solle. Nur so kOnnten die Belastungen, die bei Kurbel- 
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wellendrehzahleri von bis zu 8000 UPM auftreten, bew1tigt 

werden. Hier gehe es auch darurn, den Boizen so klein wie 

nur mOglich zu halten, aber dennoch mehrmaliges Anziehen 

ohne vorzeitiges Bruchrisiko zu errnOglichen. 

Durch die beanspruchte Abstirnmung der Querschnitte, zeige 

der beanspruchte Gewindeboizen beim Anziehen die 

geforderte gro1e G1eicbmafdehnung bei groEer elastischer 

Dehnung und hoher Zugfestigkeit. Somit kOnne beirn 

Anziehen oder Vorspannen bis zur 0,2%-Dehngrenze oder im 

Uberelastischen Bereich unter zusãtzlicher Betriebsiast 

die elastisch-plastische Längenãnderung vom Bolzen 

aufgenornrnen werden, bevor die Zugfestigkeit und die 

beginnende EinschnQrung des Bolzens erreicht werden. 

Hierdurch sei es moglich geworden, unvorhergesehene 

Verbesserungen un Verhältnis Anziehdrehmoment zu 

Vorspannkraft zu erzielen, so dag es nicht vorzeitig zurn 

Bruch kornrne und auch ein ausreichend groes "Anzieh-

fenster" un Spannungs-Dehnungs-Diagrarnm des Boizens 

geschaffen werden kOnne. 

Diese Problematik sei in den entgegengehaltenen 

Dokurnenten weder angesprochen noch hieraus ableitbar. 

Die bisher eingesetzten Gewindebolzen, wie in der D6 

of fenbart, seien weder für eine Vorspannung im über-

elastischen Bereich noch für mehrfache Vorspannung bis 

zur Streckgrenze geeignet. Die Position der zum Bruch 

führenden Einschnürung beim Qberelastischen Vorspannen 

sei bei diesen Boizen vorgegeben und die Gleichinadehnung 

zu klein für ein vorspannungskontrolliertes Anzjehen auf 

hohe Werte. 

Auch gegenuber der D5 werde noch eine verhltnisxnã1lig 

groie Verbesserung von Vorspannkraft und "Anziehfenster" 

erreichc, die aufgrund der Of fenbarungen des errnittelten 

Standes der Technik nicht erwartet werden konnte. 
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Bei der Pai-Dehngewindeschraube nach der D2 werde zwar 

angestrebt, dag das Deformationsverhalten Uber den 

Bereich des Dehnschaftes dem Deforrnationsverhalten im 

Bereich des Gewindes entspreche, diese Druckschrift gehe 

jedoch bezUglich der LOsungsmafnahmen nicht Uber die D5 

hinaus. Erst die genaue Untersuchung der Belastungs- und 

Spannungsverhaltnisse bei einem derartigen Boizen und 

deren Analyse habe dazu gefUhrt, dal!, es dem Erfinder 

mOglich war, den genannten Erfordernissen eine technische 

LOsung gegenflberzustellen. 

Die von der Einspruchsabteilung für relevant gehaltene D3 

of fenbare, dag man durch Versuche feststellen kOnne, wie 

groi, der Grenzdurcbrnesser sei, bei demn unsicher sei, ob 

eine Schraube im Gewinde oder irn Schaft breche. Dieser 

Grenzdurchrnesser solle wenig grOI,er sein als der Kern-

durcbxnesser des Gewindes. Auf Seite 180, rechte Spalte, 

zweiter Absatz dieser Druckschrift werde jedoch für 

"anzugsichere" Dehnschraube hoher Spannkraft empfohlen, 

dais der Schaftdurchinesser kleiner als der Flankendurch-

mnesser gewhlt werden soilte, ã.hnhich den Bedingungen, 

die für Dehnschrauben nach der Dl gelten. 

Weiterhin sei festzustellen, dag die noch genannte D4 

zwar of fenbare, dag theoretisch ein Spannungsquerschnitt 

für den Dehnschaft berechnet werden kOnne, sich jedoch 

hieraus in keiner Weise eine Lehre ergebe, wie dieser 

Spannungsquerschnitt zu dimensionieren sei. 

Da die entgegengehaltenen Druckschriften weder für sich 

noch in ihrer Zusammnenschau demn Fachrnann einen Hinweis 

vermnitteln kOnnten, wie er in naheliegender Weise zum 

beanspruchten Gegenstand gelangen kann, sei die 

Patentwurdigkeit dieses Gegenstandes anzuerkennen. 

2115.D 



1 	 - 	- 	 T 0961/90 

Exit sche iduxig s grüxide 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

den Regeln 1 (1) und 64 EPU; sie ist zu1ssig. 

Auslegung des erteilten Anspruchs 1 

2.1 	Im vorliegenden Fall ist zur Bestirnrnung des Gegenstands 

des erteilten Anspruchs 1 und als Basis fQr einen Ver-

gleich mit dem Gegenstand nach dem Prioritätsdokuxnent D5 

zur Prüfung der Frage, ob es sich urn dieselbe Erfindung 

handelt, zu klàren, wie das Merkmal "Spannungsquerschnitt 

in dem Kerbgrund der Pa1nuten zwischen je zwei konzentri-

schen Pai-Dehnringen" in Zusarnmenhang mit dern Merkmal 

"Spannungsquerschnitt der Befestigungsgewinde" zu 

interpretieren ist. 

2.2 	Diese Frage erhebt sich insbesondere, weil der Ausdruck 

"Spannungsquerschnitt° Qblicherweise nur bei einem 

Schraubengewinde verwendet wird und wie folgt defiriiert 

ist 

t d2  + d3  

As = - ( -------) 	[mm 

4 	2 

(VDI-Richtlinien Nr. 2230, S. 49) , wobei d 3  den 

Kerndurchmesser und d 2  den Flankendurcbmesser des 

Gewindes bedeuten. 

Der Spannungsquerschnitt definiert sornit einen 

geometrischen Kreisquerschnitt mit einem aus Kern- und 

Flankendurchrnesser gemittelten Durchmesser und berack- 

sichtigt im wesentlichen, dais, bei einem Gewinde dern 

durchgehenden Teil des Gewindes eine Tragefunktion 

zukornrnt. 

2115 .D 
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Es ist zu bemerken, dag in der D4 bei Dehnschâften mit 

eingerollten Rillen ebenfalls von einem "Soannungsquer- 

schnitt', der identisch mit dem Spannungsquerschnitt 

eines Gewindes definiert wird, die Rede ist, ohne daS die 

Rilleri eine entsprechende Tragefunktion Qbernehmen 

kOnnen. 

Hier gilt jedoch nach der D4, dag infolge der F1iei-

behinderung durch die Rillen die Zugfestigkeit gegenQber 

derjenigen eines glatten Dehnschaftes wesentlich hOher 

sei, so dag für die Berechnung der Zugfestigkeit von 

einem "Spannungsquerschnitt" ähnlich wie bei Gewinden 

ausgegangen werden darf (siehe dort Seite 4, letzter 

Absatz urid Seite 5, erster Absatz) 

2.3 	Irn vorliegenden Fall geht es zwar ebenfalls urn ein Paf- 

Dehnelernent mit einer Anzahl von Ringen, ahnlich wie bei 

dem Dehnteil der Schraube nach der D4, jedoch lassen die 

ursprQnglichen Anmeldungsunterlagen des angefochtenen 

Patents nicht erkennen, dais etwas anderes als der 

Kerndurchmesser in der Nut zwischen zwei Ringen gemeint 

ist. 

Woirnmer der Spannungsquerschnitt des Dehnteils in der 

ursprunglichen Anrneldungsunterlagen (insb. Beschreibung 

und Zeichnungen) erl.utert wird, ist die Rede von dern 

Spannungsquerschnitt in dam Kerbgrund der Paf,nuten oder 

PaI-Dehnringe, der in der Figur 7 mit dern Bezugszeichen 

120a angegeben ist und den Kerndurchmesser des Dehnteils 

bezeichnet. 

Es ist somit nicht aus diesen Unterlagen abzuleiten, daf 

die Ringe und die dazwischen liegenden Nuten gemag dern 

angefochtenen Patent derart ausgebildet sind, dag die in 

der D4 angesprochenen Verhältnisse berQcksichtigt werden 

sollten, so dais der Fachmann irn vorliegenden Fall das 

hier in Frage stehende Merkmal nur so deuten kann, daf 
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der Kerbgrundquerschnitt, d.h. der Kernquerschnitt des 

Dehnbereichs gemeint ist und nicht ein nach obiger Formel 

berechneter Spannungsquerschnitt. 

Es wird noch auf die Entscheidung T 785/90 dieser Kamrner 

(in anderer Besetzung) vorn 28. Juli 1993 hingewiesen, in 

der diese bei der Beurteilung des gleichen Sachverhalts 

zu derselben Sch1uifo1gerung gekornmen ist. 

In ubrigen erklãrte sich die BeschwerdefQhrerin in der 

mQndlichen Verhandlung ausdrQcklich einverstanden mit 

dieser Auslegung des erteilten Anspruchs 1. 

	

3. 	Prioritãt 

	

3.1 	Im vorliegenden Fall wird die Priorität einer deutschen 

Gebrauchsmusterariineldung (D5) beansprucht, die am 

1. Dezember 1983 bekanntgernacht wurde, also zeitlich 

zwischen dem beanspruchten Priorittstag •(2. September 

1983) und dem Anmeldetag (29. Juni 1984) des ange-

fochtenen Patents beim Europãischen Patentamt. 

Es steilt sich somit die Frage, ob die beanspruchte 

Prioritàt wirksam ist, denn bei Nichtanerkennung der 

Prioritãt ist die Prioritatsanmeldung als Stand der 

Technik in Sinne von Artikel 54 (2) EPU zu bewerten (vgl. 

Stellungnahzne G 3/93 der Groien Beschwerdekarrner, Abi. 

EPA 1995, 18, insbesondere Punkt 9) 

	

3.2 	Für die Entstehung des Priorittsrechts mQssen nach 

Artikel 87 und 88 EPU bestimnmte Voraussetzungen erfüllt 

sein, insbesondere mui, die europische Patencanmeldung 

sich auf dieselbe Erfindung (Art. 87 (4) EPU) wie die 

prioritatsarimeldung beziehen. 
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Ein Vergieich der Erfindungen nach d.er D5 und nach dern 

angefochtenen Patent zeigt, dag ein Unterschied besteht 

in der Bestirnrnung der einander gleichzustellenden Quer-

schnitte der Befestigungsgewinde und des Dehnteiles des 

Verbiridungseiements. 

Nach der D5 solien die Kernquerschnitte der Befestigungs-

gewindeteile und des Dehnteiis einander entsprechen, nach 

dem angefochtenen Patent dagegen soil der Spannungs-

querschnitt der Befestigungsgewindeteile dem Kernquer-

schnitt des Dehnteils.gieich sein. 

Wie von der Beschwerdeführerin in der mQndlichen 

Verhandlung Qberzeugend dargelegt wurde, wird hierdurch 

eine gegenuber der Erfindung nach der D5 unerwartete 

Verbesserung der angestrebten Eigenschaften erreicht, 

insbesondere eine VergrOferung des Anziehfensters im 

Spannungs-Dehnungsdiagrarnm sowohi in Richtung der 

erreichbaren Vorspannung als auch in bezug auf das 

Dehnverhalten. Angesichts dieses bestehenden baulichen 

und wirkungsmigen wesentlichen Unterschieds kann nach 

Auffassung der Karnmer nicht von derselben Erfindung 

gesprochen werden. 

3.3 	Die BeschwerdefQhrerin vertrat allerdings die Auffassung, 

dag Weiterentwicklungen bzw. Verbesserungen einer in 

einern Prioritã.tsdokuinent of fenbarten Erfindung die 

Priorität dieser Voranineldung, insoweit Ubereinstirnmung 

der Gegenstände besteht, un Sinne eine 'inneren 

Priorität' zustehe. 

Gem&Z der Steliungnabine G 3/93 der Grofen Beschwerde-

karnrner (a.a.O.) ist jedoch entscheidendes Kriteriuin für 

die Anerkennung der Priorität, daS es sich urn dieselbe 

Erfindung wie in der Voranmeldung handelt (siehe Punkte 5 

und 8). 
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Dieses Kriterium 1st un vorliegenden Fall (siehe 

vorstehenden Punkt 3.2) nicht gegeben. 

Für die Einruxnung einer Teilpriorität für den uberein-

stirnmenden Teil der Erfindungen bleibt bei dieser 

Sachiage kein Rauin. Da gemAS Punkt 9 der Stellungnahme 

der grofen Beschwerdekarnrner kein Priorittsrecht 

entsteht, wenn eine beanspruchte Prioritàt nicht 

zuerkannt werden kann, weil die wesentliche Voraussetzung 

nicht erfüllt ist, dais die Erfindung in beiden Fallen 

dieselbe ist, kann auch eine Teilprioritat nicht in 

Betracht koinmen. 

Im Ubrigen verweist die BeschwerdefQhrerin in diesein 

Zusarmnenhang schon deshaib zu Unrecht auf Artikel 88, 

Absatze (2) und (3) EPU, weil irn vorliegenden Fall nicht 

mehrere Prioritãten in Anspruch genoxrrnen sind. 

	

3.4 	Für die vorliegende Patentanrneldung und das auf sie 

gestützce europaische Patent kann daher weder die 

Prioritat der Voranmeldung (D5) insgesamt noch eine 

Teilprioritãt in Anspruch genommen werden. Daraus folgt, 

dag für die Anwendung von Artikel 54 (2) EPU der 

Anzneldetag, nàrnlich der 29. Juni 1984, gilt und daher die 

vorher verOffentlichte D5 als Stand der Technik zu 

berucksichtigen ist (G 3/93, Punkt 9) 

	

4. 	Neuheit und erfinderische Tãtigkeit 

	

4.1 	Ausgehend vom in der D5 of fenbarten Stand der Technik 

(siehe insbesondere die AusfQhrungsform nach der Figur 5) 

bleibt als Unterschiedsrnerkmal im wesentlichen im 

erteilten Anspruch ubrig, dag der Kerbgrundquerschnitt 

des Dehnteils dern Spannungsquerschnitt der beiden 

BefestigungSgeWiflde entspricht. 
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Da keines der anderen Dokuxnente nher kornrnt als die D5, 

ist die Neuheit des Anspruchsgegenstandes gegeben. 

Im Qbrigen wurde die Neuheit nicht bestritten, so daI 

sich weitere AusfQhrungen hierzu erQbrigen. 

	

4.2 	Die der Erfindung zugrundeliegende technische Aufgabe 

besteht darin, ein Verbindungselernent zu schaffen, mit 

dem die zu verbindenden Teile, insbesondere der P1eue1fu 

eines Pleuelschaftes und der Pleueldeckel, mit sehr hOher 

vorspannung im Streckgrenzenbereich des Verbindungs-

elementes sicher zusarnmenfOgt werden kOnnen, urn den hohen 

Anforderungen bei irnmer hOher dreheriden Verbrennungs-

kraftmaschinen gerecht zu werden (vgl. Seite 2, Zeilen 30 

bis 38 der Beschreibung des angefochtenen Patents) 

	

4.3 	Wie von der Beschwerdeführerin in der mündlichen 

Verhandlung uberzeugend vorgetragen wurde, wirken die 

Merkmale des erteilten Anspruchs 1 derart zusarnmen, dai 

die für soiche Zwecke maE,gebenden Parameter, wie Gleich-

mafdehnung, elastische Dehnung und Zugfestigkeit 

optimiert werden, wobei das Verh1tnis Anziehdrehrnoment 

zu Vorspannkraft (wichtig bei groIer Streuung des 

Reibfaktors oder Deformation der Trennfuge) weniger 

kritisch ist, so dag das beanspruchte Verbindungselement 

geeignet ist für automatisches, vorspannkontrolliertes 

Anziehen mit einern verh1tnismáig grofen "Anziehfenster" 

im Spannungs-Dehnungs-Diagrainm des Verbindungselements 

(vgl. vorstehenden Punkt X). 

	

4.4 	In der D5 wird zwardasselbe Problem wie im angefochtenen 

Patent angesprochen (siehe Seite 5, 2. und 3. Absatz), 

die vorgeschlagene LOsung beinhaltet jedoch die 

Forderung, daff, die Kerquersch.nitte der Gewindeteile und 

des Dehnteils gleich grog gewh1t werden sollen. Die 
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Belastbarkeit dieses Boizens ist, wie glaubhaft dargeiegt 

werden konnte, kleiner als die gemaE dem angefochten 

Patent. 

Die D5 of fenbart zwar weiter, daZ die wãhrend der durch 

die Zugbeanspruchung verursachte elastischen Dehnung 

dieser bekannten Pa-Dehnschraube kein Dehnungssprung 

auftreten soil, eine gleichzeitige Optirnierung aller drei 

mafgeblichen Parameter (Gieicbmai,dehnung, elastjsche 

Dehnung und Zugfestigkeit) ist hier jedoch nicht 

angesprochen. 

4.5 	Auch der weiter entgegengehaltene Stand der Technik kann 

nach Auffassung der Rammer den Facbinann bei der Suche 

nach einer LOsung des gesteilten Problems nicht in 

Richtung der beanspruchten Ausbildung fUhren. 

Die Dl of fenbart Schrauben mit Gewinde- und Dehnteil, 

jedoch wird hier im Gegensatz zur Lehre des Streitpatents 

empfohlen, den Kerndurchrnesser des Dehnteils etwa 14 % 

kleiner zu wãhien ais den Kerndurchmesser des 

Befestigungsgewindes. Die mit der Erfindung angestrebte 

gieichzeitige Optimierung aller drei vorgenanncen 

maigeb1ichen Parameter ist nicht angesprochen und 1t 

sich hierdurch auch nicht erreichen. 

Die D2 of fenbart ein Verbindungselement mit einem Dehn-

teil (der u.a. mit parallelen Ringen ausgefQhrt sein 

kann, siehe Figur 3) und einem Gewindeteil. Wie das 

Verh1tnis des Kerndurcbinessers des Dehnteils zum 

Spannungsdurcbmesser des Gewindeteils gestaltet ist, kann 

der D2 jedoch nicht mit Sicherheit entnommen werden. 

Soweit aus der Figur 3 ersichclich, ist der Spannungs-

querschnitt des Befestigungsgewindes grOIer als der 

Kerndurcbznesser des Dehnabschnitts imn Nutengrund. 

2115 .D 
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Die D6 of fenbart einen Dehn-Gewindebolzen ohne ?agsitZ. 

Auch hier sind keine Angaben Uber ein bestirnrntes 

Verhàltnis der Kern- oder Flankendurchrnesser des 

Dehnteils und der Gewindeteile gegeben. 

In dieserri Punkt bringt auch die D4 den Fachrnann nicht 

weiter, denn hier sind ebenfalls keine Angaben Qber em 

Durcbrnesserverhältnis zwischen Dehnteil und Gewindeteil 

gemacht oder Hinweise zu einer Losung des gesteliten 

Problems in der beanspruchten Richtung zu finden. 

Hinsichtlich der Darstellung in Figur 1 gilt dasselbe, 

was vorstehend zu Figur 3 der D2 gesagt wurde. 

Die von der Einspruchabteilung für besonders relevant 

gehaltene D3 off enbart, dais der Schaftdurchznesser von 

Dehnschrauben mit glattem Schaft so bemessen werden kann, 

daiS die Wahrscheinlichkeit, daiS ein Bruch sowohl im 

Schaft als auch im Gewinde auftreten kann, etwa gleich 

ist, und daiS man mit diesern Schaftdurchinesser die maximal 

zulssige Spannkraft bestirnrnt. 

Es handelt sich bei diesern Stand der Technik jedoch im 

Gegensatz zum Patentgegenstand nicht urn ein Verbindungs-

element mit parallel verlaufenden PaiS-Dehnringen, die em 

vOilig anderes Verhalten der zuin Bruch führenden 

EinschnQrung aufweisen als glatte Dehnschäfte. 

Darüber hinaus wird auf Seite 180, rechte Spalte, 

mittierer Absatz dieser Druckschrift darauf hingewiesen, 

daiS bei glatten Dehnschrauben für grolSe Spannkraft der 

Schaftdurchrnesser kleiner als der Grenzdurchrnesser (der 

wenig grOlSer als der Kerndurchxnesser des Gewindes ist) 

gemacht werden soil (siehe Seite 179, linke Spalte 

unten), darnit bei unvernQnftigem Anziehen die 

Streckgrenze überschritten werden kann, ohne daiS die 

Spannkraft nachlãft oder Bruchgefahr besteht oder das 

Gewinde unbrauchbar wird ('anzugsichere Dehnschrauben) 
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Die technische Lehre der D3 betrifft also un wesentlichen 

die Anweisung, bei glatten Dehnschrauben für grOfte 

Spannkraft den Dehnteildurchrnesser etwas kleiner als den 

Grenzdurchrnesser des Gewindeteils und darnit etwa gleich 

dessen Kerndurchrnesser zu gestalten und führt somit 

ebenfalls nicht zur im angefochtenen Patent beanspruchten 

LOsung. Der Hinweis auf Seite 180, rechte Spalte oben auf 

eine AusfUhrungsforIn, bei der der Schaftdurchrnesser 

gleich dem FlankendurchInesser des Befestigungsgewindes 

gewhlt wurde, ist in Verbindung mit der dem Fachrnann 

abratenden Wertung zu sehen, dais, dabei das Gewinde beim 

Anziehen nicht standgehalten hat. 

Es mug hierbei nach Auffassung der Karnrner auch beachtet 

werden, dais es sich bei der D3 urn eine ãltere Druck-

schrift handelt aus einer Zeit, in der automatisch 

gesteuertes Anziehen und die Problematik eines Anzieh-

fensters keine wesentliche Rolle spielten, weshaib der 

Fachinann, auch aufgrund des anderen Schraubentyps dieser 

Entgegenhaltung, keinen Grund hatte, diese Druckschrift 

bei der LOsung des hier gesteilten Problems ernsthaft in 

Betracht zu ziehen, insbesondere, da in Verbindung mit 

der aus der D5 bekannten Schraube keine Verbesserung der 

dort angesprochenen maigeblichen Parameter zu erwarten 

war. 

	

4.6 	Eine sciche Anregung ergibt sich auch nicht aus den im 

Prufungs- und Einspruchsverfahrefl berQcksichtigten, im 

Beschwerdeverfahrefl jedoch nicht mehr aufgegriffenen 

Qbrigen EntgegeflhaltUflgefl, die der beanspruchten 

Erfindur.g weniger nahe korrwnen als die abgehandelten 

EntgegeflhaltUflgefl. 

	

4.7 	Die Kaxrzner korrffnt daher zu den Ergebriis, dag die 

Druckschriftefl D5, Dl, D2, D3, D4 und D6 weder für sich 

noch in irgendwelchefl Kornbinationen sowie in Verbindung 

mit dern cinem Fachntaflfl zu unterstellenden Wissen den 
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Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 un Hinblick auf das 

Erfordernis der erfinderischen Ttigkeit patenthindernd 

entgegenstehen (Artikel 56 EPU), so dag das Patent auf 

der Basis dieses Anspruchs Bestand hat. 

5. 	Da der Hauptantrag gewhrbar ist, erQbrigt es sich, auf 

die Hi1fsantrge einzugehen. 

Ent scheidungsgrüride 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Das Patent wird in der erteilten Fassung aufrecht-

erhalten. 

Der Geschaftsstellenbeamte: 	 Der y6sitzende: 

S. Fabiani 
	

Gurribel 
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